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1  Zweck  
Die „Betriebsordnung für Fremdfirmen“ sollen einen sicheren und störungsfreien Produktions- 
und Arbeitsablauf ermöglichen und die Belange des Arbeits-, Gesundheits- und Umwelt-
schutzes gewährleisten. Ihre Einhaltung ist Teil der Vertragserfüllung. 
 

2  Geltungsbereich  
Diese „Betriebsordnung für Fremdfirmen“ gelten für alle Fremdfirmen, die auf dem 
Werksgelände LEIPA SDT Nord oder anderen gesondert bezeichneten Baustellen, auf denen 
LEIPA SDT Nord Bauherr ist, Bau-, Wartungs- oder Montagearbeiten durchführen. Dieser 
Bereich wird im Folgenden als „LEIPA SDT Nord-Betriebsgelände“ bezeichnet.  
 

3  Definition/Begriffe  

3.1  Fremdfirma 
Alle Personen/Firmen die Tätigkeiten auf dem „LEIPA SDT Nord-Betriebsgelände“ verrichten 
und nicht LEIPA SDT Nord-Mitarbeiter sind, gelten als Fremdfirma.  

 

3.2  Auftragsverantwortlicher 
LEIPA SDT Nord setzt für jeden Auftragnehmer mit ggf. Subunternehmen einen Auftragsver-
antwortlichen (Dies ist in der Regel der Projektleiter bzw. eine von LEIPA SDT Nord beauftragte 
Person) ein, der zentraler Ansprechpartner in allen Belangen für den Auftragnehmer ist. Der 
Auftragnehmer hat seine Mitarbeiter über die Weisungsbefugnis in Bezug auf Arbeits- u. 
Gesundheitsschutz des Auftragsverantwortlichen zu unterrichten. Der Auftragsverantwortliche   
befreit in seiner Funktion den Auftragnehmer nicht von seiner Abstimmungspflicht mit anderen 
Auftragnehmern oder auf der Baustelle tätigen Personen. 

 

3.3  Montageleiter = Arbeitsverantwortlicher 
Der vom Auftragnehmer eingesetzte deutschsprachige Montageleiter/ Arbeitsverantwortlicher – 
Ausnahmen sind mit LEIPA SDT Nord abzustimmen – ist für die Einhaltung polizeilicher, 
berufsgenossenschaftlicher und gesetzlicher Vorgaben zum Arbeits-, Gesundheits-, Umwelt- 
und Datenschutz verantwortlich. Dies gilt für seine Arbeitnehmer, für Hilfskräfte, die wir ggf. 
vertraglich bereitstellen und für Subunternehmer, die im Auftrag des Auftragnehmers handeln. 

 

3.4  Personal 
Der Auftragnehmer = Arbeitsverantwortlicher hat vor Arbeitsbeginn eine Personalliste der 
eigenen Mitarbeiter und ggf. der seiner Subunternehmen vorzulegen und diese aktuell zu 
halten. Er ist verantwortlich dafür, dass die Mitarbeiter für die ihnen übertragenen Aufgaben 
geeignet sind und die erforderlichen arbeitsmedizinischen Untersuchungen abgelegt haben. 
Ebenso obliegen ihm die Einweisung in die „Betriebsordnung für Fremdfirmen“ und die 
Einhaltung der Anforderungen des Arbeitserlaubnisscheines. 
 
4. Grundregelungen 

4.1 Betreten der Baustelle 
Die Baustelle darf nur an den gekennzeichneten Zugängen betreten werden. Der Aufenthalt auf 
dem Betriebsgelände LEIPA SDT Nord außerhalb der Baustelle ist nur zulässig, soweit dies der 
Arbeitsauftrag erfordert oder dies mit dem Auftragsverantwortlichen abgestimmt ist.  
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4.2 Ausweise/Kennzeichnung 
Alle auf dem LEIPA SDT Nord-Betriebsgelände beschäftigten Personen haben stets ihre 
Zutrittsberechtigung bei sich zu tragen. 
Weiterhin ist durch eine geeignete Kennzeichnung auf Helm und/oder Arbeitskleidung zu 
gewährleisten, dass bei allen auf dem LEIPA SDT Nord-Betriebsgelände tätigen Personen 
deren Firmenzugehörigkeit deutlich erkennbar ist.  

 

4.3 PKW/Transportfahrzeuge 
Das Befahren des Betriebsgeländes LEIPA SDT Nord mit Fahrzeugen ist nur mit schriftlicher 
Einfahrerlaubnis zulässig. Diese ist gut sichtbar im Fahrzeug zu hinterlegen LEIPA SDT Nord 
behält sich das Recht vor, die Fahrzeuge beim Ein- und Ausfahren zu kontrollieren. 
 

4.4 Verkehr 
Auf dem gesamten Betriebsgelände LEIPA SDT Nord gilt die Straßenverkehrsordnung. Die 
werksspezifische Höchstgeschwindigkeit ist einzuhalten. Wo erforderlich, ist Schritt-
geschwindigkeit zu fahren. Schienenfahrzeuge haben stets Vorfahrt.  
 

4.5 Vermeidung von Produktionsstörungen  
Bei allen Arbeiten darf der laufende Produktionsbetrieb nicht gestört oder behindert werden. 
 

4.6 Arbeitszeit 
Die Arbeitszeit wird von LEIPA SDT Nord in dem von der Arbeitszeitordnung vorgegebenen 
Rahmen festgelegt. Jede Abweichung bedarf einer gesonderten Abstimmung mit LEIPA SDT 
Nord. Soweit Ausnahmegenehmigungen erforderlich sind, hat der Auftragnehmer diese bei der 
zuständigen Behörde einzuholen. 
 

4.7  Alarmierung im Notfall 
Der Auftragnehmer hat sich vor Arbeitsbeginn anhand des Alarmplanes über die betriebliche 
Alarmierung im Notfall zu informieren und sein Personal entsprechend zu unterrichten. 
 

4.8 Gefährdungsbeurteilung 
Es sind für alle Betriebsmittel als auch für alle Tätigkeiten entsprechende Gefährdungs-
beurteilungen vorzuhalten. Im Rahmen der Erstellung des Arbeitserlaubnisscheins wird 
gemeinsam mit dem Anlagenverantwortlichen und erforderlichenfalls Auftragsverantwortlichen 
eine arbeitsspezifische Gefährdungsbeurteilung durchgeführt und dokumentiert. 
Kann es bei Arbeiten verschiedener Gewerke zu einer gegenseitigen Gefährdung kommen, 
haben sich die zuständigen Verantwortlichen der Auftragnehmer miteinander abzustimmen. 
 

4.9 Arbeitsplatzbezogene Einweisung/ Arbeitserlaubnisschein 
Mit der Arbeit darf erst begonnen werden, nachdem der Arbeitsverantwortliche durch LEIPA 
SDT Nord eine arbeitsplatzbezogene Einweisung zu den besonderen Gefahren und 
Gegebenheiten am Arbeitsplatz mittels Arbeitserlaubnisschein erhalten hat. Die Durchführung 
ist zu dokumentieren.  
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4.10 Mehrere Unternehmen 
Arbeiten an einem Platz mehrere Unternehmen, so obliegen ihnen alle Auftragnehmer Pflichten 
als Gesamtschuldner. Bei Streitigkeiten ist LEIPA SDT Nord berechtigt, notwendige 
Maßnahmen zu veranlassen und die Kosten auf die Unternehmen umzulegen.  
 

4.11 Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen 
Der Auftragnehmer ist bereit, auf der Baustelle vorhandene Einrichtungen wie z.B. Gerüste und 
Flurförderfahrzeuge etc., soweit es der terminliche Ablauf erlaubt, anderen Auftragnehmern 
gegen Entgelt zur Verfügung zu stellen. Die Verantwortung für diese Einrichtungen bleibt jedoch 
bei dem Auftragnehmer, dem die Geräte gehören.  
 

4.12 Weitergabe von Arbeiten 
Leistungen dürfen nur mit Einvernehmen von LEIPA SDT Nord weitergegeben werden. Eine 
Übertragung ist nur an fachkundige, leistungsfähige und zuverlässige Subunternehmer zulässig, 
die die gewerberechtlichen Voraussetzungen erfüllen und ihren lohnsteuer- und 
sozialabgaberechtlichen Verpflichtungen nachkommen. Auf Verlangen muss das der 
Auftragnehmer nachweisen und sicherstellen, dass der Subunternehmer die ihm übertragenen 
Leistungen nicht weitergibt, ohne dass die hier getroffenen Bestimmungen erneut beachtet 
werden.  
 

4.13 Persönliche Schutzausrüstung (PSA) 
Der Auftragnehmer hat seinem Personal die erforderliche Schutzausrüstung zur Verfügung zu 
stellen und sicherzustellen, dass diese entsprechend der werksspezifischen Vorgaben benutzt 
wird.  
 

4.14 Betriebsmittel 
Der Auftragnehmer darf nur Betriebsmittel mit vorgeschriebener Sicherheitsprüfungen, gültiger 
Prüfplakette (mit Datum nächster Prüfung) und mit einem Eigentumsvermerk einsetzen. Bei 
einem Einsatz elektrischer Betriebsmittel ist er als Betreiber entsprechend VDE, BGV-A3 oder 
anderer gesetzlichen Vorschriften verantwortlich. Mit LEIPA SDT Nord-eigenen Betriebsmitteln 
darf nicht ohne Zustimmung und Einweisung durch LEIPA SDT Nord gearbeitet werden. 

 

4.15 Sicherheitsbeauftragte  
Der Auftragnehmer hat die erforderliche Anzahl von Sicherheitsbeauftragten zu benennen und 
die Namen dem Auftragsverantwortlichen mitzuteilen. 
 

4.16 Ersthelfer / Erste Hilfe Material 
Der Auftragnehmer hat die erforderliche Anzahl von Ersthelfern entsprechend der gesetzlichen 
Vorgaben zu benennen, die Namen dem Auftragsverantwortlichen mitzuteilen und ausreichend 
Erste Hilfe Material bereitzuhalten. 
 

4.17 Flucht- und Rettungswege/Notfalleinrichtungen 
Der Auftragnehmer hat dafür zu sorgen, dass sämtliche Flucht- und Rettungswege sowie der 
Zugang zu allen Notfalleinrichtungen freigehalten werden. 
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4.18 Beleuchtung 
LEIPA SDT Nord stellt die Allgemeinbeleuchtung. Für ausreichende Arbeitsplatzbeleuchtung 
hat der Auftragnehmer zu sorgen. 
 

4.19 Berichterstattung 
Der Auftragnehmer hat dem Auftragsverantwortlichen täglich über alle den Bau betreffenden 
Angelegenheiten zu berichten. 
 

4.20 Arbeitsunfälle/Beinahe-Unfälle / Schadensfälle 
Arbeitsunfälle, Beinahe-Unfälle mit Potential schwerwiegender Folgen, Sicherheitsbe-
obachtungen und Schadensfälle sind dem Auftragsverantwortlichen unverzüglich mitzuteilen. 
Unfälle werden nach demselben Prozess wie ein Unfall oder schwerwiegender Vorfall eines 
LEIPA SDT Nord-Mitarbeiters behandelt. 

 

4.21 Alkohol- und Rauschmittelverbot 
Auf dem LEIPA SDT Nord-Betriebsgelände (einschließlich der Parkplätze und Kantine) herrscht 
Alkoholverbot. Sowohl der Besitz, als auch der Konsum von Alkohol oder anderen 
Rauschmitteln ist verboten. Auch außerhalb liegende Baustellen fallen unter diese Regelung. 
Zuwiderhandlungen führen zum sofortigen Werksverweis mit dauerhaftem Hausverbot. 
Personen in alkoholisiertem oder anders berauschtem Zustand wird grundsätzlich der Zutritt 
verboten. 
 

4.22 Ordnung & Sauberkeit 
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die ihm zugewiesenen Flächen in ordentlichem Zustand zu 
halten. Andernfalls ist LEIPA SDT Nord berechtigt, erforderliche Maßnahmen auf Kosten des 
Auftragnehmers vorzunehmen. 
 

4.23 Abfallentsorgung 
Abfälle müssen getrennt erfasst und ordnungsgemäß entsorgt werden.  Es gelten die zur 
Abfallentsorgung getroffenen vertraglichen Vereinbarungen. Entsorgungsnachweise sind dem 
Auftragsverantwortlichen in Kopie auszuhändigen. Die Entsorgung von Abfällen in werkseigene 
Sammelbehälter erfordert die Zustimmung des Auftragsverantwortlichen. 
 

4.24 Bauabschluss 
Die Baustelle ist nach Abschluss der Arbeiten unverzüglich zu räumen und zu reinigen.  
 

4.25 Brandschutzordnung/Brandfall 
Der Auftragnehmer stellt sicher, dass die Brandschutzordnung allen für ihn tätigen Personen 
bekannt ist, auf der Baustelle ausreichend Löschmittel bereitgehalten und benutzte 
Feuerlöscher unverzüglich ausgetauscht werden. 
Im Brandfall ist nach dem Alarmplan vorzugehen. Es sind die im Sammelstellenplan 
ausgewiesenen Sammelplätze aufzusuchen. Der Auftragsverantwortliche ist umgehend zu 
informieren  



LEIPA Georg Leinfelder GmbH 
Werk Schwedt Nord 

Ident: VD 4.2.3.4  
HSEQ/Gilbert Pauch 

Revision: 16                                   Betriebsordnung für Fremdfirmen – Montageordnung - VD 8/22 
Stand: 07.01.2021 
    

 

4.26 Heißarbeiten 
Für Schweiß-, Brennschneid- und sonstige feuergefährliche Arbeiten ist beim Auftrags-
verantwortlichen eine schriftliche Erlaubnis einzuholen. Löschmittel sind durch den 
Auftragnehmer bereitzustellen. 
 

4.27 Rauchverbot 
Auf dem gesamten LEIPA SDT Nord-Betriebsgelände besteht Rauchverbot, mit Ausnahme der 
ausgewiesenen Raucherplätze. 
 

4.28 Datenschutz und Geheimhaltung 
Alle mit der Abwicklung zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer zusammenhängenden 
Sachverhalte sind nur im Rahmen der durchzuführenden Arbeiten zu verwenden und dürfen 
ohne schriftliche Zustimmung des Auftraggebers nicht an Dritte weitergegeben werden. 
Der Auftragnehmer wird darüber hinaus sicherstellen, dass alle Personen, die von ihm zur 
Erfüllung des Vertrages eingeschaltet sind, die gesetzlichen Bestimmungen über den 
Datenschutz beachten. 
Der Zugang zu den LEIPA SDT Nord-Informationssystemen ist grundsätzlich verboten. 
Sprach- und Bildaufzeichnungen sind nicht gestattet. 
 

4.29 Warenanlieferung 
Die Warenanlieferung darf nur während der werksspezifischen Annahmezeiten erfolgen. 
 

4.30 Gefahrstoffe 
Gefahrstoffe, die vom Auftragnehmer in das Werk gebracht werden, müssen zuvor beim 
Auftragsverantwortlichen unter Vorlage des Sicherheitsdatenblattes angemeldet werden. Der 
Auftragnehmer stellt sicher, dass mit Gefahrstoffen nur tätig wird, wer zuvor anhand der 
Betriebsanweisungen unterwiesen worden ist. Bei der Tätigkeit mit Gefahrstoffen ist eine dafür 
erforderliche Schutzausrüstung zu tragen. Chemikalienreste sind ordnungsgemäß zu 
entsorgen.  
 

4.31 Abwasserkanalnetz/Wassergefährdende Stoffe 
Es dürfen keinerlei Abfälle und Restmaterialien über das Abwasserkanalnetz entsorgt werden. 
Wassergefährdende Stoffe dürfen nicht in Gewässer, Grundwasser, Kanalisation oder 
Untergrund gelangen. Für den Notfall sind ausreichend Bindemittel bereitzuhalten. Im 
Schadensfall ist nach Alarmplan vorzugehen und unverzüglich der Auftragsverantwortliche zu 
verständigen. Eine Entsorgung von wassergefährdenden Stoffen über das betriebliche 
Abwassersystem ist nicht zulässig. 
 

4.32 Stromversorgung 
LEIPA SDT Nord übernimmt die Einrichtung des Anschlusspunktes und der Hauptverteilung. 
Die Unterverteilung ist Sache des Auftragnehmers. Änderungen an den LEIPA SDT Nord 
eigenen Stromversorgungsanlagen müssen beim Auftragsverantwortlichen beantragt werden. 
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4.33 Arbeiten in der Nähe von Anlagen/Einrichtungen unter Spannung 
Arbeiten in elektrischen Betriebsräumen oder Arbeiten in der Nähe von Anlagen oder 
Einrichtungen, die unter Spannung stehen, dürfen nur mit Genehmigung der arbeitsverant-
wortlichen Elektrofachkraft von LEIPA SDT Nord durchgeführt werden. Diese entscheidet über 
die notwendigen Sicherungsmaßnahmen. Die Genehmigung ist über den 
Auftragsverantwortlichen einzuholen. Änderungen an LEIPA SDT Nord eigenen Anlagen 
müssen beim Auftragsverantwortlichen beantragt werden. 
 

4.34 Enge Räume/Bütten, Behälter 
Arbeiten in engen Räumen, wie Bütten und Behälter, dürfen nur mit schriftlicher Erlaubnis 
ausgeführt werden, die vom Auftragsverantwortlichen oder der verantwortlichen Fachabteilung 
ausgestellt wird. 
 

4.35 Arbeiten in der Höhe 
Bei Arbeiten in der Höhe müssen alle erforderlichen Maßnahmen zur Vermeidung von 
Personenabsturz oder herabfallenden Gegenständen getroffen werden. Hierzu wird ggfs. eine 
Freigabe mittels Formular „Arbeiten in der Höhe“ erteilt. Gefahrenbereiche müssen abgesperrt 
und auffällig gekennzeichnet sein. Werksspezifische Richtlinien sind zu berücksichtigen. 

 

4.36 Krane, Stapler, Hebebühnen 
Krane, Flurförderfahrzeuge und Hebebühnen dürfen nur von Personen geführt werden, die 
ausgebildet und in die jeweilige Anlage eingewiesen sind. LEIPA SDT Nord-eigenes Gerät darf 
nur nach schriftlicher Beauftragung durch den Auftragsverantwortlichen und Einweisung durch 
einen Sachkundigen geführt werden. 
 

4.37 Traglasten von Anlagen/Gebäude  
Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass bauliche Anlagen und ihre Teile nur entsprechend 
ihrer jeweiligen Tragfähigkeit belastet werden. Vorgesehene Belastungen sind mit dem 
Auftragsverantwortlichen abzustimmen. 
 

4.38 Abbrucharbeiten 
Alle Abbrucharbeiten sind im Vorfeld mit dem Auftragsverantwortlichen abzustimmen. 
 

4.39 Erdarbeiten 
Das Ausheben von Gruben und Gräben sowie das Eintreiben von Pfählen und Eisenteilen in 
den Erdboden darf nur mit Zustimmung des Auftragsverantwortlichen durchgeführt werden.  
Baugruben- und Grabenwände sind auf ihre Standsicherheit und Tragfähigkeit zu überwachen. 
Gruben und Gräben sind so abzuböschen, zu verbauen oder anderweitig zu sichern, dass sie 
während der einzelnen Bauzustände standsicher sind. Gruben und Gräben müssen gegen 
Absturz gesichert und gekennzeichnet sein. 
 

4.40 Gerüste 
Der Auftragnehmer hat dem Auftragsverantwortlichen die Eignung der von ihm eingesetzten 
Arbeits-, Schutz-, und Traggerüste nachzuweisen und die Betriebssicherheit zu überwachen. 
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4.41 Gleisanlagen 
Gleisanlagen müssen freigehalten und die in den geltenden Vorschriften festgelegten 
Sicherheitsabstände eingehalten werden. Arbeiten im Bereich von Gleisanlagen dürfen nur in 
Absprache mit dem Auftragsverantwortlichen durchgeführt werden. 
 

4.42 Fernmelde- und Funkverkehr 
Durch den Funkverkehr dürfen keine Personen gefährdet werden (z. B. Kranführer). Ein-
richtungen des Fernmelde- und Funkverkehrs sind mit dem Auftragsverantwortlichen 
abzustimmen. 
 

4.43 Lärm/Emissionen 
Ungewöhnlicher Lärm, Erschütterungen und Luftverunreinigungen sind vorab dem Auftrags-
verantwortlichen zu melden. 
 

4.44 Winterfeste Arbeitsplätze/Räum- und Streuarbeiten  
Der Auftragnehmer hat, wenn erforderlich, winterfeste Arbeitsplätze einzurichten und er stellt 
sicher, dass die erforderlichen Räum- und Streuarbeiten durchgeführt werden. Für die 
Hauptverkehrswege übernimmt LEIPA SDT Nord die Räum- und Streupflicht.  
 

4.45 Besucher 
Genehmigungen für Besichtigungen und Führungen sind beim Auftragsverantwortlichen 
einzuholen. Die LEIPA SDT Nord Richtlinien sind dabei einzuhalten. 
 

4.46 Fotografieren/Filmen 
Auf dem gesamten LEIPA SDT Nord-Betriebsgelände gilt ein generelles Fotografier/Film 
Verbot. Dies gilt explizit auch für Mobiltelefone. 
 

4.47 Tragen von Schmuck 
Es sind die werksspezifischen Vorgaben einzuhalten.  
Durch das Tragen von Schmuck jeglicher Art darf keine Gefährdung entstehen. Andernfalls ist 
dieser abzulegen. Sollte ein Ablegen nicht möglich sein, sind diese mit Heftpflaster o.ä. 
abzukleben. 
 

4.48 Sozialeinrichtungen/Anlagen 
Für die Errichtung und Betrieb von sozialen Anlagen ist der Auftragnehmer verantwortlich. 
LEIPA SDT Nord stellt Flächen mit Ver- und Entsorgungsmöglichkeiten zur Verfügung. 
 

5 Disziplinarische Maßnahmen  

5.10  Disziplinarische Maßnahmen 
Wenn ein Verstoß gegen Sicherheitsvorschriften oder gegen die „Betriebsordnung für 
Fremdfirmen“ beobachtet wird, wird LEIPA SDT Nord entscheiden, welche der nachfolgenden 
Disziplinarmaßnahme erfolgen muss. Disziplinarmaßnahmen können von einer mündlichen 
Ansprache bis hin zur Beendigung der Zusammenarbeit reichen. Sie sind abhängig von der 
Schwere des Verstoßes gegen die Sicherheitsvorschriften oder die „Betriebsordnung für 
Fremdfirmen“ und etwaiger früherer Verstöße des Auftragnehmers.  
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Die Schwere des Vergehens ist abhängig vom Verschuldensgrad und den möglichen oder 
tatsächlichen Folgen des Handelns. 
Im Wiederholungsfall müssen die früheren Vorkommnisse und der zeitliche Abstand zwischen 
den Vorkommnissen berücksichtigt werden. 
 
Sowohl eine mündliche Ansprache als auch eine schriftliche Dokumentation muss beinhalten: 

 welche Vorschrift/Regel verletzt wurde,  

 welche Korrekturmaßnahmen erfolgt sind, 

 welche Maßnahmen getroffen wurden, um einen Wiederholungsfall zu vermeiden. 
 
Im Gespräch mit dem Mitarbeiter des Auftragnehmers muss gewährleistet werden, dass er die 
Vorschrift, gegen welche er verstoßen hat, genau versteht. In einem Stufenplan sind folgende 
Disziplinarmaßnahmen in Abhängigkeit von der Schwere eines Verstoßes und eventueller 
Wiederholungsfälle vorgesehen. Der Einstieg in den Maßnahmenplan kann abhängig vom 
Einzelfall in allen Stufen erfolgen. Einzelne Stufen können übersprungen werden. 
 

5.11 Stufenplan 

 Ansprache des Arbeitnehmers/Montageleiter = Arbeitsverantwortlicher durch den 
Auftragsverantwortlichen vor Ort, 

 Gespräch mit dem Vertragspartner 

 Verweis des Arbeitnehmers vom LEIPA SDT Nord-Betriebsgelände  

 Beendigung der Zusammenarbeit mit dem Vertragspartner 
 
 
 
 



LEIPA Georg Leinfelder GmbH 
Werk Schwedt Nord 

Ident: VD 4.2.3.4  
HSEQ/Gilbert Pauch 

Revision: 16                                   Betriebsordnung für Fremdfirmen – Montageordnung - VD 12/22 
Stand: 07.01.2021 
    

6. Werksspezifische Pläne/Anweisungen 
6.1  Alarm- und Notfallplan 
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6.2. Brandschutzordnung   

Brände verhüten 

 

Rauchen und offenes Licht verboten 

Verhalten im Brandfall 

Ruhe bewahren 

Brand melden  

Betriebsnotruf:+493332/24-3116 

 

Brandmelder betätigen 

In Sicherheit 

bringen 

 
- Türen schließen 
- Gefährdete Personen warnen 
- Hilflose mitnehmen 

 

Gekennzeichneten Fluchtwegen 
folgen 

 

- Keinen Aufzug benutzen 
- Auf Anweisungen achten 

Löschversuch 

unternehmen 
 

- Feuerlöscher benutzen 

  

- Wandhydrant/Löschschlauch, 
Mittel und Geräte zur  
Brandbekämpfung  
benutzen 

Brandschutzordnung Teil A  
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    Brandschutzordnung nach DIN 14096 – Teil B 
 

Brandverhütung 

Rauchen ist grundsätzlich verboten, außer an den 
besonders gekennzeichneten Stellen. Der Umgang 
mit offenem Feuer und Licht ist untersagt. 
Schweiß-, Brennschneid- und sonstige feuerge-
fährliche Arbeiten dürfen nur mit schriftlicher Er-
laubnis des Koordinators durchgeführt werden. Die 
im Schweißerlaubnisschein festgelegten Vorgaben 
müssen genauestens eingehalten werden. 
Feuerstätten bedürfen der Erlaubnis des Koordi-
nators. Es darf nicht mehr als ein Tagesbedarf an 
Brandmaterialien bereitgehalten werden. Benzin, 
Petroleum und ähnliche feuergefährliche Stoffe 
dürfen zum Anzünden nicht verwendet werden. An 
der Feuerstätte ist ein Feuerlöscher bereitzuhalten. 
Entzündliche (F+, F), brandfördernde (O) und ex-
plosionsgefährliche Stoffe (E) dürfen nur mit Ge-
nehmigung des Koordinators eingesetzt oder gela-
gert werden. Es dürfen nur solche Mengen am 
Arbeitsplatz vorgehalten werden, die für den Fort-
schritt der Arbeiten unbedingt erforderlich sind. 
Brennbare Flüssigkeiten und Öle dürfen nicht in 
Ausgüsse oder Abwasserkanäle gegossen werden. 
Brennbare Abfälle (z.B.: Altöl, Lösemittel, ölver-
schmutzte Lumpen) sind in die dafür vorgesehenen 
Behälter zu entsorgen 

Flucht- und Rettungswege 

Türen, Tore und Fluchtwege dürfen nicht verstellt 
werden, ebenso Einfahrten und Durchgänge für die 
Feuerwehr. Feuerschutztüren sind grundsätzlich 
geschlossen zu halten. Brandschutz- und Sicher-
heitskennzeichen dürfen nicht verdeckt werden. 

Melde- und Löscheinrichtungen 

Melde- und Löscheinrichtungen müssen immer gut 
sichtbar und zugänglich sein. Sie dürfen nicht ver-
stellt oder verdeckt werden. Die Mitarbeiter müssen 
sich vorab über die nächstgelegenen Melde- und 
Löscheinrichtungen informieren. Sie haben sich 
anhand der Bedienungsanleitung mit dem Umgang 
von Löscheinrichtungen vertraut zu machen. Miss-
brauch ist untersagt. 
Benutzte Feuerlöscher dürfen nicht wieder an ihren 
Platz zurückgestellt werden, sondern müssen un-
verzüglich ausgetauscht werden. 

Verhalten im Brandfall 

1. Ruhe bewahren 

Aufgeregte Personen beruhigen. Unüberlegtes Han-
deln kann zur Panik führen. 

2. Brand melden 

Die Brandmeldung erfolgt über das Telefon oder 
durch betätigen der Feuermelder (Scheibe einschla-
gen und Knopf drücken). Bei der Meldung über Te-
lefon sind folgende Angaben zu machen: Wo brennt 
es, was brennt, sind Menschen in Gefahr, Name des 
Anrufers. Jeder, auch ein kleinerer Brand, muss 
gemeldet werden. 

3. In Sicherheit Bringen 

Gefährdete Personen warnen. Personen mit bren-
nender Kleidung in Decken, Mäntel, Tücher etc. 
hüllen und so die Flammen ersticken. Notfalls auf 
den Boden legen und wälzen. Gefahrenbereich über 
den nächsten Fluchtweg (Hinweisschild) verlassen. 
Verletzte oder hilflose Personen mitnehmen. Nie 
durch verqualmte Bereiche flüchten, besser dem 
nächsten Fluchtweg folgen. Falls unabwendbar, in 
verqualmten Räumen gebückt oder kriechend vor-
gehen (in Bodennähe sind Atemluft und Sicht bes-
ser). Wenn möglich nasses Tuch vor Mund und 
Nase halten. Keine Aufzüge benutzen (Menschen-
falle bei Stromausfall oder Verqualmung). Feuerwehr 
sofort auf Personen, die noch Hilfe brauchen oder 
vermisst werden hinweisen. Weisungen der 
Feuerwehr beachten. Bei Anweisung Evakuierung 
Notfallsammelplatz aufsuchen. 

4. Löschversuch unternehmen 

Beachte: Menschenrettung geht vor Brandbekämp-
fung. Löschversuch nur dann durchführen, wenn 
dies ohne Gefährdung der eigenen Person möglich 
ist (z.B. Entstehungsbrände) 

5. Besondere Verhaltensregeln 

Türen und Fenster schließen, um Zugluft und Ver-
qualmung nicht betroffener Bereiche zu verhindern 
(insbesondere Fluchtwege in Treppenhäusern). 
Elektrische Anlagen, Dampfleitungen und derglei-
chen dürfen nur von dem befugten Personenkreis 
abgeschaltet werden. Vor dem Abschalten von Auf-
zügen muss sichergestellt sein, dass sich keine Per-
sonen darin befinden. Nicht vom Brand betroffene 
Betriebsteile dürfen nur auf Anordnung der Werks-
leitung abgestellt und geräumt werden. 
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6.3 Sammelplätze im Evakuierungsfall 
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6.4  Persönliche Schutzausrüstungen (PSA) 
 
Kleidung zum Schutz gegen mechanische/chemische Gefahren, Strahlung oder extreme Kälte, 
Hitze oder Feuchtigkeit (Warnweste, Schutzanzüge, Schutzschürzen)  
 
Warnwestentragepflicht - adäquate Bekleidung mit Signalfarbe und Reflexstreifen besteht auf 
dem gesamten, eingezäunten Werksgelände außerhalb von Gebäuden. 
 
Fußschutz/Sicherheitsschuhe (Schutzschuhe)  
Im gesamten Werksgelände gilt die Tragepflicht von Sicherheitsschuhen. Davon ausgenommen 
sind die Bürobereiche und die gekennzeichneten Wege (Besuchertour, Weg zur & von der 
Arbeit nach Hause)  
 
Gehörschutz  
Grundsätzlich ist in allen Lärmbereichen des Werkes ein Gehörschutz zu tragen – siehe 
Lärmschutzatlas.  
 
Kopfschutz (Schutzhelme, Anstoßkappen)  
Generell gibt es keine Helmpflicht im Werk. Bei größeren Montage- und Reparaturarbeiten kann 
aber eine Helmpflicht für entsprechende Bereiche angeordnet werden.  
Der Vorgesetzte kann das Tragen von Anstoßkappen bei Reparaturen, zu den im 
Reparaturplan maßgeblichen Zeiten und definierten Anlagen/Anlagenteilen festlegen. 
Ausgenommen davon ist nur der Besucherweg in den Anlagen/Anlagenteilen.  
Allgemein wird das Tragen von Anstoßkappen bei allen Tätigkeiten in und an Anlagen 
empfohlen.  
 
Augenschutz (Schutzbrillen, Gesichtsschutzschirme) 
Tätigkeiten bei denen eine Gefährdung der Augen durch Chemikalien, Öle, Staub, Metall- und 
Holzspäne, Druckluft oder Hochdruckwasserstrahl gegeben ist.  
 
Handschutz (Schutzhandschuhe)  
Tätigkeiten bei denen eine Gefährdung durch Chemikalien, heiße Gegenstände bzw. Schürf- 
oder Schnittverletzungen möglich sind. 
Arbeitsschutzartikel 
 
Fallschutzausrüstungen  
Bei Tätigkeiten ab einer Absturzhöhe von 1 m ist eine Fallschutzausrüstung zu verwenden.  
 
Atemschutzausrüstung Bei Tätigkeiten bei denen die Gesundheit durch Einatmen von 
Stäuben oder Aerosolen belastet wird, sind Staubmasken zu verwenden. 
Außerdem soll der Arbeitsverantwortliche darauf achten, dass nur solche Kleidung getragen 
wird, durch die Arbeitsunfälle nicht verursacht werden können sowie darauf, dass das Tragen 
von Schmuck, Uhren u. ä. in Bereichen, in denen diese zu einer Gefährdung führen können, 
unterbleibt, insbesondere bei Arbeiten an Maschinen. Darüber ist auch entsprechend zu 
unterweisen. 
Der Arbeitsverantwortliche hat die persönlichen Schutzausrüstungen selbst auch zu nutzen, 
wenn er sich in gefährdeten Bereichen aufhält oder gefährdete Tätigkeiten ausübt. 
Dies gilt auch bei kurzfristigen Aufenthalten in Gefahrenbereichen.  
Nicht zuletzt dient dies dem guten Vorbild, das der Vorgesetzte darstellen soll. 
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6.5 Abfallsammelstellenplan 
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7.  Freigabe- und Einweisungsformulare 

7.1 Arbeitserlaubnisschein 
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7.2  LOTO-Schein 
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7.3  Erlaubnisschein für Heißarbeiten - Schweißschein (Schein D) 
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7.4 Erlaubnisschein zum Befahren von Bütten, Behältern und engen Räumen 
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7.5 Beauftragung für mobile Geräte und Krane 

 
(Regeln für Fremdfirmen; 7. Freigabe- und Einweisungsformulare) 

Beauftragung für mobile Geräte und Krane 

  

Arbeitsauftrag: 

 

 

Krane Flurförderfahrzeuge und Hebebühnen dürfen nur von Personen geführt werden, die ausgebildet 
und in die jeweilige Anlage eingewiesen sind. LEIPA SDT Nord-eigenes Gerät darf nur nach schriftlicher 
Beauftragung durch den Ansprechpartner/Fremdfirmenkoordinator und Einweisung durch einen 
Sachkundigen geführt werden. 
Diese Beauftragung ist vom Fremdfirmenkoordinator mit dem Montageleiter der Fremdfirma zu erstellen 
und gilt als Nachweis für die Durchführung der notwendigen Einweisungen mit den Bedienern. 
Weiterhin ist im Rahmen der Beauftragung die Eignung und Zulassung der Bediener für die 
entsprechenden Aufgaben sowie für das Betreiben der bezeichneten Geräte geprüft. 
Der Fremdfirmenkoordinator hat die Durchführung der Einweisungen und Prüfungen zu dokumentieren. 
Diese Beauftragung wird dem verantwortlichen Betreiber übergeben und wird mit dem entsprechenden 
FABÜ-Schein archiviert. 

 
Notwendigkeit: Umgesetzt: 
 
 
  Beauftragung und Einweisung für das Führen und Betreiben von   
 Krananlagen, Fahrzeuge, Hubarbeitsbühnen oder andere zu 
 bezeichnende Geräte 

 

Gerätebezeichnung/-nummer Name des Bedieners 

  

  

  

  

 
 

 
  ____________________________________________________   
 
 
 
________________________________________________________________________ 
Datum Name Fremdfirmenkoordinator             Unterschrift Fremdfirmenkoordinator 

 

Name der Fremdfirma: 
 


